
 

 

   Seite  

 
1 

Beschlussvorlage: 

 
 

Verbandsgemeindeverwaltung 
Konz 

Am Markt, 54329 Konz 

Fachbereich 4 / Soziales 
 

54329 Konz, 02.11.2023 

Status: öffentlich Az.:  Nr.: 4S/1478/2023 

 
 

Beratungsfolge: 

12.12.2023 Ortsgemeinderat Wasserliesch 

 
 

Gewährung von Sachkostenzuschüssen 2023 an den Kindergarten in der 
Ortsgemeinde Wasserliesch 

 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die KiTa gGmbH Trier – als Betriebsträger der Kindertagesstätte „St. Aper“, Wasserliesch – hat 
den Wirtschaftsplan 2023 der Kita Wasserliesch vorgelegt. 
Der beantragte Sachkostenzuschuss für 2023 i. H. v. 25.900 € hat sich gegenüber dem Vorjahr 
(2022 = 16.560 €) stark erhöht. Die Finanzierung der Sachkosten ist im beigefügten 
Wirtschaftsplan dargestellt.  
 
Die Erhöhung ergibt sich insbesondere aus den gestiegenen Energiekosten (Heizung 4.000 €), 
sowie 3.000 € Erhöhung der Reinigungskosten, so dass sich die restlichen Mehrkosten in Höhe 
von ca. 2.400 € auf die restlichen Posten verteilen, u.a. Wegfall des Eigenanteils der Eltern an 
Material o. Sonstigem (§ 26 KiTaG vom 03.09.2019). 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
Im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Wasserliesch sind entsprechende Haushaltsmittel 
eingestellt.  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 

„Die Ortsgemeinde Wasserliesch gewährt der KiTa gGmbH Trier – als Betriebsträger der 
Kindertagesstätte „St. Aper“, Wasserliesch - für 2023 einen Sachkostenzuschuss in Höhe 
von 25.900 €.“ 

 

 
Anlagen:  
Wirtschaftsplan (Sachkosten) 2023 
Verwendungsnachweis  
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